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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

 Rechnungsprüfungsausschuss Vorberatung 06.11.2013    

 Kreisausschuss Vorberatung 18.11.2013    

 Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 16.12.2013    

 

 

Übernahme von Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung für die Gemeinden des 
Landkreises Vorpommern- Rügen 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt: 
 
Die Änderung des § 5 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung gemäß § 165 Abs. 1 KV MV, die 
dieser Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt und im Bedarfsfall mit den Gemeinden des 
Landkreises Vorpommern-Rügen abzuschließen ist.  

 

Stralsund,  

 
 

Ralf Drescher 
- Landrat - 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

FD Rechnungsprüfung  
Vorlagen  Nr.: 

BV/1/0303 

Status: öffentlich 



BV/1/0303  Seite: 2 von 2 

Begründung: 

Gemeinden, die kein eigenes Rechnungsprüfungsamt haben, aber aufgrund städtebaulicher 
Förderrichtlinien gehalten sind, bestimmte Maßnahmen (Verwendungsnachweisführung) der 
örtlichen Rechnungsprüfung zu unterziehen, können gegen Kostenerstattung diese 
Aufgaben durch den Landkreis wahrnehmen lassen. 

In der Sitzung vom 3. September 2012 hat der Kreistag die öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung gemäß § 165 Abs. 1 KV MV beschlossen, welche im Bedarfsfall mit den 
Gemeinden des Landkreises Vorpommern-Rügen abzuschließen ist. 

Nach Rücksprache mit dem Kommunalen Schadenausgleich (KSA) muss der § 5 
(Versicherungsschutz) geändert werden. 

Der Landkreis wird durch den Abschluss der Vereinbarung alleiniger Aufgabenträger für die 
übertragene Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung im Rahmen der Städtebauförderung.  

Die Dienstkräfte handeln deshalb bei der Wahrnehmung der übertragenen Prüfungstätigkeit 
in dienstlicher Verrichtung für den Landkreis und sind über dessen 
Haftpflichtdeckungsschutz versichert. 
 
 
 

 

Anlagen: 
 
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
 
Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten:       

Finanzierung  
Veranschlagung im 

aktuellen Haushaltsplan:  

Produkt/Konto:             

über- oder 
außerplanmäßige Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto:  
- MA       
- ME       

      

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:              

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Bemerkungen: 
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